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1. Vorbemerkungen 

1 Prüfungsgegenstand der Qualitätskontrolle ist das interne Qualitätssicherungssystem der zu 
prüfenden Wirtschaftsprüferpraxis (WP-Praxis) in Bezug auf gesetzliche Abschlussprüfungen 
nach § 316 HGB und betriebswirtschaftliche Prüfungen, die von der BaFin beauftragt wer-
den.2 Die Anforderungen an die Ausgestaltung eines Qualitätssicherungssystems ergeben 
sich aus Gesetzen (insb. der Verordnung (EU) Nr. 537/20143 (im Folgenden: EU-APrVO), 
der WPO und der BS WP/vBP) sowie konkretisierend aus dem IDW QS 14. Diese berufs-
ständischen Grundsätze umfassen Regelungen für die Qualitätssicherung bei der Organisa-
tion der WP-Praxis, Regelungen für die Qualitätssicherung bei der Auftragsabwicklung und 
Regelungen für die Überwachung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung (u.a. Nachschau).  

2 Der IDW PS 1405 legt die Grundsätze fest, nach denen Qualitätskontrollen i.S.d. § 57a WPO 
durchzuführen sind. Der vorliegende IDW Prüfungshinweis stellt ein Hilfsmittel zur risikoori-
entierten Durchführung einer Qualitätskontrolle nach IDW PS 140 dar. Ziel der Neufassung 
des IDW PS 140 war es insb., den Prüfungsansatz für die Qualitätskontrolle zu modernisie-
ren und risikobasiert fortzuentwickeln, sodass die jeweiligen Verhältnisse und Gegebenhei-
ten der Berufspraxen im Rahmen der Qualitätskontrolle angemessen berücksichtigt werden. 
Dieses Ziel trägt dem Grundsatz einer im Hinblick auf den Umfang und die Komplexität der 
Tätigkeit der geprüften WP-Praxis geeigneten und angemessenen Qualitätskontrolle Rech-
nung (vgl. § 57a Abs. 5b WPO). Ausschlaggebend ist dabei eine stärkere Fokussierung auf 

                                                
2  Zu der Frage, welche Aufträge als gesetzliche Abschlussprüfungen nach § 316 HGB bzw. als von der BaFin 

beauftragte betriebswirtschaftliche Prüfungen gelten, hat die Kommission für Qualitätskontrolle einen Hinweis 
veröffentlicht; vgl. Hinweise der Kommission für Qualitätskontrolle, vgl. www.wpk.de/wpk/qualitaetskontrolle/ 
(Stand: 24.05.2017) (Grundgesamtheit von Qualitätskontrollen nach APAReG). 

3  Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifi-
sche Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhe-
bung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABl. EU Nr. L 158 vom 27.05.2014, S. 77. 

4  IDW Qualitätssicherungsstandard: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis 
(IDW QS 1) (Stand: 09.06.2017). 

5  IDW Prüfungsstandard: Die Durchführung von Qualitätskontrollen in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW PS 140) 
(Stand 09.06.2017). 


